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anlage

Regenwasser-

behandlungs-

  Bebauungsplan Nr. II/2/64.00

  „Wohnen östlich des Nordparks“

  Stadtbezirk: Mitte

  M. 1 : 1000

Grenze des räumlichen

 Geltungsbereiches

 Anlage zum Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses vom

_______________________

Der Stadtentwicklungsauschuss hat am o.g. Datum beschlossen, den

Bebauungsplan Nr. II/2/64.00 "Wohnen östlich des Nordparks" - Stadt-

bezirk Mitte - aufzustellen.

Die in diesem Plan eingetragenen Grenzen sind verbindlich.

Bielefeld, den ________________ Stadt Bielefeld

Der Oberbürgermeister

Bauamt

I.A

- ___ Ausfertigung -


